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Polizei / VD 513  Bruno-Georges-Platz 1  22297 Hamburg V e r k e h r s d i r e k t i o n  
Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer 

Geschäftsbereich Stadtstraßen 
Verkehrssteuerung 
- S 1 -

VD 513 
Verkehrsleit- und Informationssysteme 
Oberste Landesbehörde 

Bruno-Georges-Platz 1
D - 22297 Hamburg
+49.40.4286.55416

@polizei.hamburg.de 
VD51@polizei.hamburg.de

Ihr Ansprechpartner: 

Aktenzeichen (bei Antworten bitte angeben) 
— 513/St.5 

Hamburg, 02.03.2018 

Straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Umsetzung der 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für Hamburg; 
Stresemannstraße zwischen Kaltenkircher Platz und Neuer Pferdemarkt 

Regelung: Anordnung eines Verbotes für Kraftfahrzeuge mit Dieselantrieb bis ein-
schließlich Euro V und mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t, ein-
schließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen; ausgenommen Anlie-
gerverkehr, Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. 

Anordnende Dienststelle: Behörde für Inneres und Sport, Polizei / Verkehrsdirektion 51 

 

Rechtsgrundlage: § 45 Absatz 1, Satz 2, Nr. 3 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) i.V.m. §§ 45
Absatz 3 und Absatz 9 StVO sowie § 40 Bundes-Immissionsschutzgesezt
(BImSchG)

Durchzuführende Maßnahmen: Aufbau von Verkehrszeichen; 
Einzelheiten der Maßnahme sind in den Anlagen 1 bis 24 beschrieben! 
Die Ausführung der jeweiligen Verkehrszeichen muss den im Anhang bei-
gefügten, zwischen den Beteiligten abgestimmten Zeichnungen entspre-
chen. 

Begründung: Für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) wurde im Jahr 2004 ein ers-
ter Luftreinhalteplan aufgestellt. Im Dezember 2012 wurde dieser erstma-
lig fortgeschrieben. Bereits mit diesen Plänen und deren Umsetzung hat 
Hamburg große Anstrengungen unternommen, die Luftqualität zu verbes-
sern. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen ist es gelungen, fast alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Ziel- und Grenzwerte einzuhalten.  

    A n l a g e  2
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Allerdings treten in Hamburg an bestimmten verkehrsbelasteten Straßen-
abschnitten weiterhin Überschreitungen des Jahresmittelgrenzwertes für 
Stickstoffdioxid auf. 

Mit dem Senatsbeschluss vom 30.06.2017 wurde der Luftreinhalteplan 
für Hamburg (2. Fortschreibung) beschlossen.  

Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Hamburg führt hierzu u.a. 
aus: 

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Hamburg vom 5.11.2014 
(9 K 1280/13) ist die Stadt verpflichtet, „den derzeit gültigen Luftrein-
halteplan so zu ändern, dass dieser die erforderlichen Maßnahmen zur 
schnellstmöglichen Einhaltung des über ein Kalenderjahr gemittelten 
Immissionswertes für NO2 von 40 μg/m³ enthält.“ Das Urteil ist seit 
dem 17.4.2015 rechtskräftig.  

Die vorliegende 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans dient insbe-
sondere auch der Umsetzung dieses Urteils. Sie enthält die erforderli-
chen weiteren Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des 
NO2-Grenzwertes.  

Die Maßnahmen der 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Ham-
burg sind geeignet, die Einhaltung des NO2-Jahresmittelgrenzwertes 
schnellstmöglich zu gewährleisten und damit die Anzahl der betroffe-
nen Anwohner auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren. Hierbei 
sind insbesondere die Belange des Gesundheitsschutzes und des Ver-
kehrs sorgfältig gegeneinander abgewogen worden. Neben einer Viel-
zahl von innovativen Projekten, dem Ausbau des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, der Förderung der Elektromobilität werden auch ein-
zelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen dazu führen, dass der NO2-
Jahresmittelgrenzwert in Hamburg schnellstmöglich eingehalten wird. 

An der Stresemannstraße wird der NO2-Grenzwert an dem Straßenab-
schnitt der verkehrsnahen Luftmessstation überschritten. Für das 
Prognosejahr 2020 wurde an insgesamt 7 Abschnitten der Straße eine 
Überschreitung des Jahresmittelgrenzwertes berechnet.  

Die Modellierung weist für das Prognosejahr 2020 an diesen Straßen-
abschnitten Überschreitungen des NO2-Jahresmittelgrenzwertes von 
+4 bis +8,3 μg/m³ aus, wobei an der Messstelle der höchste Wert mo-
delliert wurde. Dieser Abschnitt, mit einer Länge von 155 m, hat eine 
DTV-Belastung ca. 33.000 Kfz/24h. 334 Anwohner sind dort von der 
Grenzwertüberschreitung betroffen. Insgesamt summieren sich die be-
troffenen Abschnitte auf eine Länge von 847 m mit 1515 Betroffenen.  

Das Modell überschätzt die NO2-Belastung an der Luftmessstation um 
9 μg/m³ (Modellwert 2014: 63 μg/m³; Messwert 2014: 54 μg/m³). Da-
her muss davon ausgegangen werden, dass das Modell auch für das 
Prognosejahr 2020 eine entsprechende Überschätzung aufweist. Die-
ses ist bei Maßnahmenauswahl zu berücksichtigen. Es wurden meh-
rere lokale Maßnahmen geprüft. 

Der Einsatz emissionsarmer Busse und die Lkw-Durchfahrtsbeschrän-
kung leisten einen Beitrag zur Senkung der Belastung auf den Stre-
ckenabschnitten. Die Wirkung von maximal -1,3 μg/m³ (emissionsarme 
Busse) und maximal -3,2 μg/m³ (Lkw-Durchfahrtsbeschränkung) tragen 
dazu bei, die Belastung unter Berücksichtigung der Modellüberschät-
zung schnellstmöglich auf Grenzwertniveau zu senken. Nach Abwä-
gung aller Belange ist die Umsetzung weiterer geprüfter Maßnahmen 
nicht verhältnismäßig.  

Die Dieseldurchfahrtsbeschränkung auf der Max-Brauer-Allee erhöht 
die Belastung auf der Stresemannstraße bis zu ca. 2 μg/m³. Für die Kie-
ler Straße wird durch Maßnahmen auf der Stresemannstraße eine Min-
derung der Belastung um -0,8 μg/m3 im Jahr 2020 erreicht.  





            Anlage  3 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße, stadteinwärts, hinter Kieler Straße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster auf der Ecke 

 



            Anlage  7 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Alsenstraße, stadteinwärts, vor Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster vor Lichtmast Nr. 4 

 



            Anlage  8 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Holstenplatz, stadtauswärts, vor Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster vor Lichtmast Nr. 10 
 



            Anlage  9 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße, stadteinwärts, hinter Holstenplatz 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster vor dem Sg-Mast und 

 vor der Großraumleuchte auf der Mittelinsel 



                Anlage  10 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße, stadtauswärts, hinter Alsenstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster vor dem Sg-Mast 

 



                Anlage  11 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Missundestraße, vor Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster 

 



                Anlage  12 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Max-Brauer-Allee, südlich Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster vor Haus Nr. 192 
 



                Anlage  13 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Max-Brauer-Allee, nördlich Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster gegenüber Haus Nr. 206 

 



               Anlage  14 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße - stadtauswärts -, hinter Max-Brauer-Allee 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster hinter der Schutzplanke, 

rechts vom Blinkpfeil 

 



               Anlage  15 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße - stadteinwärts -, hinter Max-Brauer-Allee 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster 

auf der Ecke der Einmündung 

 



               Anlage  16 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße - stadteinwärts -, hinter Bernsdorffstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster 

auf der Ecke der Einmündung 

 



               Anlage  17 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße - stadtauswärts -, Höhe Lerchenstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster 
auf der Mittelinsel  

 



               Anlage  18 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße - stadtauswärts -, hinter Neuer Pferdemarkt 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster 

am rechten Fahrbahnrand 

 



               Anlage  19 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Neuer Pferdemarkt - stadteinwärts -, vor Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster 

am rechten Fahrbahnrand 

 



               Anlage  20 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Neuer Kamp - stadtauswärts -, vor Neuer Pferdemarkt 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Neuaufstellen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster 

vor Haus Nr. 5 

 



               Anlage  21 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Neuer Pferdemarkt - stadtauswärts -, vor Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Neuaufstellen je einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster 

links im Grünstreifen sowie rechts versetzt hinter dem 

Vorwegweisermast 

 



               Anlage  22 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Lippmannstraße - stadtauswärts -, vor Eifflerstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Anbringen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster am 
Lichtmast Nr. 8 

 



               Anlage  23 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Eifflerstraße, vor Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Anbringen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster vor 

Haus Nr. 8 

 



               Anlage  24 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Juliusstraße, vor Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Anbringen einer Verbotstafel gem. unten abgebildetem Muster vor 
Haus Nr. 8 
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DienststelleDatum

Maßstab  1:15

Blatt

Blätter

SST_VZ-Kombi_Umfeld_1.5

Siehe Anordnung 1

4

19.10.17 VD 513
VZ-Entwurf:

Standort:

Grundfarbe

Schrifthöhe

Schriftfarbe

Farbe Symbol

VZ-Nr. (StVO)

Schriftart

Bauart

Reflexions-Klasse

VZ-Kombination mit AG
Weiß
gem. Skizze
Schwarz
Mittel- und Engschrift
-

RVZ
RA 2/C

DienststelleDatum

zur Freigabe vorzulegen!

Dieser Entwurf ist nicht zur Ausführung

freigegeben. Vor Anfertigung des Schil-

des ist der VD 513 der Herstellerentwurf

Polizei Hamburg

Oberste Landesbehörde

Verkehrsdirektion 513
Verkehrsleit- und Informationssysteme

600

321

600

Diesel bis

Anlieger

frei

50

55

84

84

84

84

52

35

35

35

35

52

35

35

321

1512

Euro V

750
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DienststelleDatum

Maßstab  1:15

Blatt

Blätter

SST_VZ-Kombi_Umfeld_6

Siehe Anordnung 6

6

23.10.17 VD 513
VZ-Entwurf:

Standort:

Grundfarbe

Schrifthöhe

Schriftfarbe

Farbe Symbol

VZ-Nr. (StVO)

Schriftart

Bauart

Reflexions-Klasse

VZ-Kombination mit AG
Weiß
gem. Skizze
Schwarz
Mittel- und Engschrift
-

RVZ
RA 2/C

DienststelleDatum

zur Freigabe vorzulegen!

Dieser Entwurf ist nicht zur Ausführung

freigegeben. Vor Anfertigung des Schil-

des ist der VD 513 der Herstellerentwurf

Polizei Hamburg

Oberste Landesbehörde

Verkehrsdirektion 513
Verkehrsleit- und Informationssysteme

1000

600

321

321

600

Diesel bis

Anlieger

frei

50

55

84

84

84

84

52

35

35

35

35

35

52

35

35

321

213

Euro V 1885
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Polizei / VD 513  Bruno-Georges-Platz 1  22297 Hamburg V e r k e h r s d i r e k t i o n  
  

Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer 
 
Geschäftsbereich Stadtstraßen 
Verkehrssteuerung 
- S 1 - 

VD 513 
Verkehrsleit- und Informationssysteme 
Oberste Landesbehörde 

Bruno-Georges-Platz 1  
D - 22297 Hamburg  
+49.40.4286.55416 

@polizei.hamburg.de 
VD51@polizei.hamburg.de 
  

Ihr Ansprechpartner: 

 Aktenzeichen (bei Antworten bitte angeben) 
—  513/St.5 
 Hamburg, 02.03.2018 
  

 

 
 
Straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Umsetzung der 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für Hamburg; 
Stresemannstraße zwischen Kaltenkircher Platz und Neuer Pferdemarkt 
Einrichten einer Umleitungsstrecke *U 33* in Fahrtrichtung Osten (Centrum) 
 

 

Regelung: Anordnung einer Umleitung für bestimmte Verkehrsarten *U33* (Zeichen 
422/442 StVO) aufgrund des Verbotes für Kraftfahrzeuge mit Dieselan-
trieb bis einschließlich Euro V und mit einer zulässigen Gesamtmasse über 
3,5t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen; ausgenommen 
Anliegerverkehr, Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. 

  
Anordnende Dienststelle: Behörde für Inneres und Sport, Polizei / Verkehrsdirektion 51 
  
 

Rechtsgrundlage: § 45 Absatz 1, Satz 2, Nr. 3 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) i.V.m. §§ 45 
Absatz 3 und Absatz 9 StVO sowie § 40 Bundes-Immissionsschutzgesezt 
(BImSchG) 

  
Durchzuführende Maßnahmen: Aufbau von Verkehrszeichen; 

Einzelheiten der Maßnahme sind in den Anlagen 1 bis 23 beschrieben! 
Die Ausführung der jeweiligen Verkehrszeichen muss den im Anhang bei-
gefügten, zwischen den Beteiligten abgestimmten Zeichnungen entspre-
chen. 

  
 

Begründung: Für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) wurde im Jahr 2004 ein ers-
ter Luftreinhalteplan aufgestellt. Im Dezember 2012 wurde dieser erstma-
lig fortgeschrieben. Bereits mit diesen Plänen und deren Umsetzung hat 
Hamburg große Anstrengungen unternommen, die Luftqualität zu verbes-
sern. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen ist es gelungen, fast alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Ziel- und Grenzwerte einzuhalten.  



Hinweis:  Bei elektronischem Versand ist dieses Schreiben gem. § 37 (5) HbgVwVfG auch ohne Unterschrift gültig.                                                                       Seite 2 / 6 

Allerdings treten in Hamburg an bestimmten verkehrsbelasteten Straßen-
abschnitten weiterhin Überschreitungen des Jahresmittelgrenzwertes für 
Stickstoffdioxid auf. 

Mit dem Senatsbeschluss vom 30.06.2017 wurde der Luftreinhalteplan 
für Hamburg (2. Fortschreibung) beschlossen.  

Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Hamburg führt hierzu u.a. 
aus: 

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Hamburg vom 5.11.2014 
(9 K 1280/13) ist die Stadt verpflichtet, „den derzeit gültigen Luftrein-
halteplan so zu ändern, dass dieser die erforderlichen Maßnahmen zur 
schnellstmöglichen Einhaltung des über ein Kalenderjahr gemittelten 
Immissionswertes für NO2 von 40 μg/m³ enthält.“ Das Urteil ist seit 
dem 17.4.2015 rechtskräftig.  

Die vorliegende 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans dient insbe-
sondere auch der Umsetzung dieses Urteils. Sie enthält die erforderli-
chen weiteren Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des 
NO2-Grenzwertes.  

Die Maßnahmen der 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Ham-
burg sind geeignet, die Einhaltung des NO2-Jahresmittelgrenzwertes 
schnellstmöglich zu gewährleisten und damit die Anzahl der betroffe-
nen Anwohner auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren. Hierbei 
sind insbesondere die Belange des Gesundheitsschutzes und des Ver-
kehrs sorgfältig gegeneinander abgewogen worden. Neben einer Viel-
zahl von innovativen Projekten, dem Ausbau des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs, der Förderung der Elektromobilität werden auch ein-
zelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen dazu führen, dass der NO2-
Jahresmittelgrenzwert in Hamburg schnellstmöglich eingehalten wird. 

An der Stresemannstraße wird der NO2-Grenzwert an dem Straßenab-
schnitt der verkehrsnahen Luftmessstation überschritten. Für das 
Prognosejahr 2020 wurde an insgesamt 7 Abschnitten der Straße eine 
Überschreitung des Jahresmittelgrenzwertes berechnet.  

Die Modellierung weist für das Prognosejahr 2020 an diesen Straßen-
abschnitten Überschreitungen des NO2-Jahresmittelgrenzwertes von 
+4 bis +8,3 μg/m³ aus, wobei an der Messstelle der höchste Wert mo-
delliert wurde. Dieser Abschnitt, mit einer Länge von 155 m, hat eine 
DTV-Belastung ca. 33.000 Kfz/24h. 334 Anwohner sind dort von der 
Grenzwertüberschreitung betroffen. Insgesamt summieren sich die be-
troffenen Abschnitte auf eine Länge von 847 m mit 1515 Betroffenen.  

Das Modell überschätzt die NO2-Belastung an der Luftmessstation um 
9 μg/m³ (Modellwert 2014: 63 μg/m³; Messwert 2014: 54 μg/m³). Da-
her muss davon ausgegangen werden, dass das Modell auch für das 
Prognosejahr 2020 eine entsprechende Überschätzung aufweist. Die-
ses ist bei Maßnahmenauswahl zu berücksichtigen. Es wurden meh-
rere lokale Maßnahmen geprüft. 

Der Einsatz emissionsarmer Busse und die Lkw-Durchfahrtsbeschrän-
kung leisten einen Beitrag zur Senkung der Belastung auf den Stre-
ckenabschnitten. Die Wirkung von maximal -1,3 μg/m³ (emissionsarme 
Busse) und maximal -3,2 μg/m³ (Lkw-Durchfahrtsbeschränkung) tragen 
dazu bei, die Belastung unter Berücksichtigung der Modellüberschät-
zung schnellstmöglich auf Grenzwertniveau zu senken. Nach Abwä-
gung aller Belange ist die Umsetzung weiterer geprüfter Maßnahmen 
nicht verhältnismäßig.  

Die Dieseldurchfahrtsbeschränkung auf der Max-Brauer-Allee erhöht 
die Belastung auf der Stresemannstraße bis zu ca. 2 μg/m³. Für die Kie-
ler Straße wird durch Maßnahmen auf der Stresemannstraße eine Min-
derung der Belastung um -0,8 μg/m3 im Jahr 2020 erreicht.  
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Abweichende oder anderslautende Anordnungen werden hierdurch er-
setzt. 

 
 
gez.  

 
Nachrichtlich: 
BIS /A30, A32 
BIS /A424 
PK 14 /Verkehr 
PK 21 /Verkehr 
PK 23 /Verkehr 
PK 25 /Verkehr 
VD 2 
VD 510 
VD 52 
VD 53 
Bezirksamt Altona / MR 210 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation / VE 
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH 
LSBG / Kost 
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Absender / Dienststelle        Datum  : 
          Telefon : 

          eMail : 

            
           
   
  
An



                    Anlage  1 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Bahrenfelder Chaussee - stadteinwärts -, vor Mendelssohnstraße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Neuaufstellen einer Umleitungstafel gem. Muster 1bU33-1500m vor Lichtmast Nr. 5 



                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Bahrenfelder Chaussee - stadteinwärts -, vor Bornkampsweg 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 443-11 an der Großraumleuchte über dem VZ 460 



                    Anlage  3 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Bornkampsweg - stadtauswärts -, vor Leunastraße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 443-31 an der Großraumleuchte über dem VZ 460 



                    Anlage  4 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Bornkampsweg - stadtauswärts -, vor Holstenkamp 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Neuaufstellen eines VZ 443-21 unmittelbar hinter der Parkplatzzufahrt 



                    Anlage  5 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Holstenkamp - stadteinwärts -, vor Ruhrstraße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 443-31 an der Großraumleuchte 



                    Anlage  6 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Holstenkamp - stadteinwärts -, vor Große Bahnstraße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 443-31 am 2. Lichtmast vor Große Bahnstraße 



                    Anlage  7 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Holstenkamp - stadteinwärts -, vor Kieler Straße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 443-31 am Mast des Vorwegweisers 





                    Anlage  9 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Eimsbütteler Marktplatz - stadteinwärts -, vor Heußweg 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442-31 am Lichtmast Nr. 5 



                   Anlage  11 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Stresemannstraße - stadteinwärts -, vor Harkortstraße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Neuaufstellen einer Umleitungstafel gem. Muster 1a_U33-150m vor Lichtmast Nr. 54 



                   Anl a ge   1 2  
                         V D 5 1 3

 Bil d Nr . 0 0 00   
 

Standort: S tresemannstraße  -  stadtei nwärts  - ,  vor K altenkirchener S traß e  

Schilderart: R VZ,  [ Unt er k ant e d es VZ = 3,0 m]  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

An br in ge n ein es VZ 44 2 - 1 1  am Ma st  d er  Gr o ßr a uml e uc h t e  



                   Anlage  13 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Harkortstraße, vor Stresemannstraße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Neuaufstellen einer Umleitungstafel gem. Muster 1cU33-rechts vor der Überführung 

(höhenbeschränkende Beschilderung nicht verdecken!) 



                  Anlage  14 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Sta n d o rt:  Augustenburger Straße - stadteinwärts -, vor Kieler Straße 

Sc h i ld e ra rt:  RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442-31 am Lichtmast Nr. 15 



                  Anlage  15 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Augustenburger Straße - stadteinwärts -, vor Alsenstraße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442-11 am Lichtmast Nr. 2 



                  Anlage  16 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Doormannsweg -  stadt auswärts - , vor Fruchtallee 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442- 21 am Mast des Vorwegweisers 



                  Anlage  17 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Fruchtallee - stadteinwärts -, vor Weidenallee 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442-31 am Lichtmast Nr. 5 







                  Anlage  21 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Vor dem Holstentor - stadteinwärts -, vor Holstenglacis 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

U33 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442-21 am Lichtmast Nr. 2 

über den Wegweisern des Parkleitsystems 







_____________________________________________________________________________________________________ 
VZ-Entwurf-SST_VZ-Kombi_1aU33-150m.docx 
 

Maßangaben (nicht maßstäblich) 
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Polizei / VD 513  Bruno-Georges-Platz 1  22297 Hamburg V e r k e h r s d i r e k t i o n  
  

Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer 
 
Geschäftsbereich Stadtstraßen 
Verkehrssteuerung 
- S 1 - 

VD 513 
Verkehrsleit- und Informationssysteme 
Oberste Landesbehörde 

Bruno-Georges-Platz 1  
D - 22297 Hamburg  
+49.40.4286.55416 

@polizei.hamburg.de 
VD51@polizei.hamburg.de 
  

Ihr Ansprechpartner: 

 Aktenzeichen (bei Antworten bitte angeben) 
—  513/St.5 
 Hamburg, 02.03.2018 
  

 

 
 
Straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Umsetzung der 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für Hamburg; 
Stresemannstraße zwischen Kaltenkircher Platz und Neuer Pferdemarkt 
Einrichten einer Umleitungsstrecke *U 44* in Fahrtrichtung Westen (Bahrenfeld) 
 

 

Regelung: Anordnung einer Umleitung für bestimmte Verkehrsarten *U44* (Zeichen 
422/442 StVO) aufgrund des Verbotes für Kraftfahrzeuge mit Dieselan-
trieb bis einschließlich Euro V und mit einer zulässigen Gesamtmasse über 
3,5t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen; ausgenommen 
Anliegerverkehr, Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. 

  
Anordnende Dienststelle: Behörde für Inneres und Sport, Polizei / Verkehrsdirektion 51 
  
 

Rechtsgrundlage: § 45 Absatz 1, Satz 2, Nr. 3 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) i.V.m. §§ 45 
Absatz 3 und Absatz 9 StVO sowie § 40 Bundes-Immissionsschutzgesezt 
(BImSchG) 

  
Durchzuführende Maßnahmen: Aufbau von Verkehrszeichen; 

Einzelheiten der Maßnahme sind in den Anlagen 1 bis 23 beschrieben! 
Die Ausführung der jeweiligen Verkehrszeichen muss den im Anhang bei-
gefügten, zwischen den Beteiligten abgestimmten Zeichnungen entspre-
chen. 

  
 

Begründung: Für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) wurde im Jahr 2004 ein ers-
ter Luftreinhalteplan aufgestellt. Im Dezember 2012 wurde dieser erstma-
lig fortgeschrieben. Bereits mit diesen Plänen und deren Umsetzung hat 
Hamburg große Anstrengungen unternommen, die Luftqualität zu verbes-
sern. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen ist es gelungen, fast alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Ziel- und Grenzwerte einzuhalten.  
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Die Dieseldurchfahrtsbeschränkung  bewirkt eine Reduktion der N O2-
Immissionen um 10-14 �Ÿg/m³. Damit führt sie an allen Abschnitten der 
Stresemannstraße und da rüber hinaus an der Bahrenfelder Chaussee 
sowie Ludwig-Erhard-Stra ße zur Einhaltung des Grenzwertes. Die Maß-
nahme würde jedoch in anderen Straßenzügen durch Verlagerungsef-
fekte zu erheblichen Erhöhungen der NO 2-Werte führen, die dort erst-
malige Überschreitungen  (Schäferkampsallee (42 �Ÿg/m³), An der Ver-
bindungsbahn (42 �Ÿg/m³), Klausstraße (41 �Ÿg/m³) sowie Simon-von-Ut-
recht-Straße (42 �Ÿg/m³)) oder erhöhten Grenzwertüberschreitungen 
(Holstenstraße, Reeperbahn) und in sgesamt über 850 neu Betroffenen 
bewirken. Verkehrsbeschränkungen in diesen benachbarten Straßen-
zügen würden wiederum in einer A rt Dominoeffekt zu Überschreitun-
gen in weiteren Straßen führen, denen wiederum mit weiteren Diesel-
durchfahrtsbeschränkungen begegn et werden müsste. Letztlich 
ergäbe sich eine „Dieselzonenlösung“, für die es derzeit in der 35. BIm-
SchV keine rechtliche Grundlage gibt. 

Bei der Lkw-Durchfahrtsbeschränkung  wurde aufgrund der Länge des 
Abschnitts und einem angenommenen höheren Anteil an Anliegerver-
kehren von einem Ausnahmeanteil von 30 % ausgegangen. Die Maß-
nahme bewirkt eine Reduktion der NO 2-Immissionen um 2-3 �Ÿg/m³. Der 
geringe Effekt der Maßnahme lieg t maßgeblich daran, dass die ver-
drängten Lkws durch Pkws wieder aufgefüllt werden. Im Ergebnis be-
wirkt die Maßnahme einen Verkeh rsanstieg auf dem Streckenab-
schnitt um ca. 1.000 Kfz/24h bei ei ner Reduktion der Schwerverkehrs 
mit einem zul. Gesamtgewicht über 3, 5t von rund 2.300 Lkw/24h. Die 
Maßnahme führt zu einer Erhöhung  der Grenzwertüberschreitung an 
einem Abschnitt der Holstenstraße um ca. 1 �Ÿg/m³. 

Die Lkw-Durchfahrtsbeschränkung ha t in der Stresemannstraße zu-
nächst eine verkehrsentlastende Wirkung, gleichzeitig erhöht sich mit 
der Verlagerung von Lkw auf Ausweichrouten die Auslastung an ande-
rer Stelle. Dies hat wiederum zur Fo lge, dass sich Pk w-Verkehrsteilneh-
mer in ihrer Routenwahl umorientieren und von den Lkw-Ausweichro-
uten auf die Stresemannstraße wech seln. Es erfolgt auf diese Weise 
ein Austausch bzw. eine Umverteilung  der Fahrzeugflotte auf den be-
troffenen Relationen, bis sich die Auslastungen wieder angleichen. Im 
Ergebnis wird davon ausgegangen, dass die Lkw-Durchfahrtsbeschrän-
kung keine signifikanten Auslastungsveränderungen verursacht und 
der Verkehr damit weiterhin abwickelbar ist. Während die eigentliche 
Durchfahrtsbeschränkung auf den Streckenabschnitt der Grenzwert-
überschreitung begrenzt ist (von „Kaltenkircher Platz“ bis „Neuer 
Kamp“), muss durch entsprechende wegweisende Beschilderung si-
chergestellt werden, dass die Lkw-Durchgangsverkehre leistungsfä-
hige Ausweichrouten nutzen und Straßenabschnitte mit bereits beste-
henden NO 2-Grenzwertüberschreitungen möglichst keine Mehrbelas-
tungen aufweisen. Hierfür erscheint eine Beschilderung bereits auf 
Höhe der A7 im Westen und auf Höhe des Ring 1 im Osten sinnvoll, um 
eine lenkende Wirkung auf die nördlich gelegene Parallelroute Fruch-
tallee-Alsterglacis zu erzielen.  

Die Maßnahme ist geeignet und verhältnismäßig. Überschreitungen, 
die durch diese Maßnahme am o.g.  Abschnitt der Holstenstraße auf-
treten, werden durch die Wirkung der Dieseldurchfahrtsbeschränkung 
an der Max-Brauer-Allee kompensiert. 

Gerechnet wurde auch eine Drosse lung der DTV um 6.000 Kfz/24h in 
der Stresemannstraße. Dies führt auf 3 Streckenabschnitten zu einer 
Grenzwerteinhaltung. Die Maßnahme verursacht geringfügige Erhö-
hungen der Grenzwertüberschreitun g an zwei anderen Abschnitten 
(Holstenstraße und Reeperbahn) um 0,6-1 �Ÿg/m³. Mit den sich voraus-
sichtlich einstellenden Verkehrsve rlagerungen erfolgt auch eine NO 2-
Minderung an der Messstat ion Kieler Straße. Die Drosselung führt zu 
einer spürbaren Zunahme des Verkehrs  auf parallel verlaufenden Rou-
ten (z.B. Holstenstraße, Reeperbahn, Schulterblatt, Fruchtallee) und 
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Abweichende oder anderslautende Anordnungen werden hierdurch er-
setzt. 

 
 
gez.  

 
Nachrichtlich: 
BIS /A30, A32 
BIS /A424 
PK 14 /Verkehr 
PK 21 /Verkehr 
PK 23 /Verkehr 
PK 25 /Verkehr 
VD 2 
VD 510 
VD 52 
VD 53 
Bezirksamt Altona / MR 210 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation / VE 
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH 
LSBG / Kost 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





            Anlage  3 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Esplanade, vor Dammtordamm 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

U44 Strese-
mannstraße

Neuaufstellen eines VZ 442-31 ca. 50m vor Dammtordamm 



            Anlage  6 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Zeughausmarkt -stadtauswärts - , vor Holstenwall 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

U44 Strese-
mannstraße

Neuaufstellen eines VZ 442- 21 



            Anlage  7 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Holstenwall - stadteinwärts -, vor Enckeplatz 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

U44 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442-31 am Lichtmast Nr. 14 



                  Anlage  14 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Feldstraße - stadteinwärts -, vor Glacischaussee 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

U44 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442-11 unter dem Vorwegweiser 



                  Anlage  15 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Holstenglacis - stadteinwärts -, vor Bei den Karolinenstraße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

U44 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442- 11 unter dem Vorwegweiser. 
Unterkante beachten, ggf. neuer Mast erforderlich! 





                  Anlage  19 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Fruchtallee -  stadtauswärts -, vor Doormannsweg 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

U44 Strese-
mannstraße

Anbringen eines VZ 442- 11 am Mast des Vorwegweisers 



                  Anlage  21 
                         VD 513

 Bild Nr. 0000  
 

Standort: Alsenstraße - stadteinwärts - , vor Augustenburger Straße 

Schilderart: RVZ, [Unterkante des VZ= 3,0m] 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

U44 Strese-
mannstraße

Neuaufstellen eines VZ 442- 21 vor Augustenburger Straße 



_____________________________________________________________________________________________________ 
VZ-Entwurf-SST_VZ-Kombi_2aU44.docx 

Freie und Hansestadt Hamburg Hamburg, den 15.12.2017 
Landesbetrieb Straßen, Brücken, Gewässer 
Geschäftsbereich Bundesfernstraßen 
F 2 /  
 
LRP, Maßnahmen Altona -  
Az.:  
 

VZ-Entwurf 
 

VZ-Typ VZ-Kombination Stresemannstraße 2a 

Kennzeichnung (LSBG-F2)  

Bauwerksnummer (LSBG-B3) ----- 

Knoten- / Netzpunktnummer ----- 

Standort (Betr.-km) Ludwig-Erhard-Straße vor Holstenwall, 
Fahrtrichtung West  

Aufstellvorrichtung Rundmast (152,4 / 4,0mm, Länge: 4,75m) 

Bauart RVZ, Reflektions-Klasse RA 2; Reflexfolien-Aufbau C 

Abmessungen (BreitexHöhe / Fläche) Schild: 1300 mm x 1700 mm / 2,21 m² 

Grundfarbe(n) Weiß 

Schriftart(en) Mittelschrift, Engschrift 

Schrifthöhe(n) 126, 84 mm 

Einsatzfarbe ----- 

Maßstab keiner 

Montage Schild, Aufstellvorrichtung und Gründung neu,  
UK. 2,80m 
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VZ-Entwurf-SST_VZ-Kombi_2aU44.docx 

Maßangaben (nicht maßstäblich) 
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VZ-Entwurf-SST_VZ-Kombi_2bU44_300m.docx 
 

Freie und Hansestadt Hamburg Hamburg, den 15.12.2017 
Landesbetrieb Straßen, Brücken, Gewässer 
Geschäftsbereich Bundesfernstraßen 
F 2 /  
 
LRP, Maßnahmen Altona -  
Az.:  
 

VZ-Entwurf 
 

VZ-Typ VZ-Kombination Stresemannstraße 2b 

Kennzeichnung (LSBG-F2)  

Bauwerksnummer (LSBG-B3) ----- 

Knoten- / Netzpunktnummer ----- 

Standort (Betr.-km) Budapester Straße vor Neuer Kamp, 
Fahrtrichtung West  

Aufstellvorrichtung Rundmast (152,4 / 4,0mm, Länge: 5,15m) 

Bauart RVZ, Reflektions-Klasse RA 2; Reflexfolien-Aufbau C 

Abmessungen (BreitexHöhe / Fläche) Schild: 1300 mm x 2100 mm / 2,73 m² 

Grundfarbe(n) Weiß 

Schriftart(en) Mittelschrift, Engschrift 

Schrifthöhe(n) 140, 126, 84 mm 

Einsatzfarbe ----- 

Maßstab keiner 

Montage Schild, Aufstellvorrichtung und Gründung neu,  
UK. 2,80m 

 
 
 

 



_____________________________________________________________________________________________________ 
VZ-Entwurf-SST_VZ-Kombi_2bU44_300m.docx 
 

Maßangaben (nicht maßstäblich) 
 
 
 
 

 



_____________________________________________________________________________________________________ 
VZ-Entwurf-SST_VZ-Kombi_2cU44_Wallr.docx 

Freie und Hansestadt Hamburg Hamburg, den 15.12.2017 
Landesbetrieb Straßen, Brücken, Gewässer 

 
 

 
LRP, Maßnahmen Altona -  
Az.:  
 

VZ-Entwurf 
 

VZ-Typ VZ-Kombination Stresemannstraße 2c 

Kennzeichnung (LSBG-F2)  

Bauwerksnummer (LSBG-B3) ----- 

Knoten- / Netzpunktnummer ----- 

Standort (Betr.-km) Amsinckstraße vor Schultzweg, 
Fahrtrichtung West  

Aufstellvorrichtung Rundmast (152,4 / 4,0mm, Länge: 4,75m) 

Bauart RVZ, Reflektions-Klasse RA 2; Reflexfolien-Aufbau C 

Abmessungen (BreitexHöhe / Fläche) Schild: 1300 mm x 1700 mm / 2,21 m² 

Grundfarbe(n) Weiß 

Schriftart(en) Mittelschrift, Engschrift 

Schrifthöhe(n) 126, 84 mm 

Einsatzfarbe ----- 

Maßstab keiner 

Montage Schild, Aufstellvorrichtung und Gründung neu,  
UK. 2,80m 

 
 
 

 



_____________________________________________________________________________________________________ 
VZ-Entwurf-SST_VZ-Kombi_2cU44_Wallr.docx 

Maßangaben (nicht maßstäblich) 
 
 
 
 

 



DienststelleDatum

Maßstab  1:20

Blatt

Blätter

Zeichen 422/442 StVO

1

1

18.12.17 VD 513

VZ-Übersicht
Grundfarbe

Zusatzschilder

Schrifthöhe

Schriftfarbe

Pfeilfarbe

VZ-Nr. (StVO)

Schriftart

Bauart

Reflexionsklasse

442

Gelb

siehe Bemaßung

Schwarz

Engschrift
Schwarz
Schwarz/Weiß
RVZ
RA 2/C
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442-31 442-11 442-21

422.1 422.2 442-31.1

zur Freigabe vorzulegen!

Dieser Entwurf ist nicht zur Ausführung

frei gegeben. Vor Anfertigung des Schil-

des ist der VD 513 der Herstellerentwurf Umleitung für besondere Verkehrsarten

Bemaßung

LKW-Umleitung

2
3
5

3
4
0

260

460

9
0
0

600

442-o.Nr.

Zu VZ 442-o.Nr.:

Gestaltung von StVO/RWBA abweichend.

Ausnahmegenehmigung gem. § 46 (2)

StVO wird hiermit erteilt.

Polizei Hamburg

- VD 513 -
Oberste Landesbehörde

Verkehrsdirektion

U44 Strese-

mannstraße
330

600

40
84

84
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